
Bildung und Soziale Arbeit
Wirkungsbeschränkungen und -möglichkeiten in der Institution

Schule am Beispiel Schulverweigerung

von Vera Koritensky und Anja Post-Martens

Teilhabe und Ausgrenzung

Die Absicht, Wirkungsbeschränkungen und -möglichkeiten
für Teilhabe und Handlungsfähigkeit in der Institution Schule
aus Subjektsicht zu ergründen, bestimmte die Fragestellung
unserer Forschungsarbeit. Wir vertreten hierbei die auch auf
den eigenen Praxiserfahrungen beruhende These, dass zivilge-
sellschaftliche Bildungsinstitutionen – politisch gewollt –
strukturell den Ausschluss bestimmter Schüler bedingen. Sie
reproduzieren somit ungleiche gesellschaftliche Teilhabe und
Verfügungsmöglichkeiten, was die Betroffenen dieser Aus-
grenzungsmechanismen wahrnehmen und subjektiv beantwor-
ten. Folgende Fragen wollten wir in unserem Forschungsvor-
haben näher betrachten: Wie wird das Handeln der ver-
schiedenen Akteure bestimmt? Wo liegen
Möglichkeiten, gegen die Ausgren-
zungsmechanismen individuell,
kollektiv und professionell Teil-
habemöglichkeiten zu erwir-
ken? In welcher Weise pro-
fessionelle Soziale Arbeit
dazu beitragen, Wider-
stands- bzw. Partizipa-
tionsräume zu eröffnen?

Wir gehen davon aus,
dass es wesentlich auf
die intersubjektive Inter-
aktion der Beteiligten,
ihre Überzeugungen und
damit spezifischen sozialen
Beziehungen ankommt. Gerade
da, wo Soziale Arbeit gegen hege-
moniale Zurichtungsabsichten für die
Partizipation und Teilhabe – nach Maßgabe ei-
gener Interessen und Bedürfnisse derjenigen, die gesell-
schaftlich ausgegrenzt werden – wirkt, scheinen sich unse-
res Erachtens auch gegen restriktive Rahmenbedingungen
positive Effekte von Teilhabeermöglichung realisieren zu
lassen. Partizipation und Teilhabe verstehen wir als die so-
ziale Selbstverständigung über Handlungsmöglichkeiten für
gesellschaftliche Veränderungen. „So ist die Teilhabe an

der gesellschaftlichen Verfügung über seine eigenen Le-
bensbedingungen, darin die kooperative Verbundenheit mit
anderen durch das Allgemeininteresse, eine unabweisbare
subjektive Notwendigkeit für den Menschen, Voraussetzung
für die Entwicklung der Fähigkeiten und Bedürfnisse in
Richtung auf ein erfülltes, menschenwürdiges Dasein. Um-
gekehrt ist die Ausgeschlossenheit und Isolation von der ge-
meinschaftlichen Bestimmung relevanter eigener Daseins-
umstände, die Ausgeliefertheit an fremde Kräfte und Mäch-
te, gleichbedeutend mit existenzieller Angst, Entwicklungs-
losigkeit, Verkümmerung der eigenen Lebens- und Erlebnis-
möglichkeiten.“ (Holzkamp 1980: 212)

In den gängigen Ansätzen Sozialer Arbeit scheint es
uns eher um die kontrollwissenschaftliche Si-

cherstellung von Anpassungsleistungen
an Anforderungen und Zumutun-

gen bestehender gesellschaftli-
cher Verhältnisse zu gehen.

Wir verstehen tatsächliche
Teilhabe an gesellschaftli-
cher Produktion und Re-
produktion als die Mit-
realisierung des Allge-
meininteresses an ge-
meinsamer Selbstbe-
stimmung. Wir gehen da-

von aus, dass jeder
Mensch das Grundbedürf-

nis nach Verfügung über die
eigenen Lebensbedingungen

hat und gemeinsam mit anderen
gesellschaftliche Bedingungen be-

stimmen und entwickeln können will. Hier-
für spielt Bildung und Lernen eine hervorragende

Rolle. Bildung und Lernen verstehen wir als Weltaneignung
zur Entwicklung von Einsicht in eigene und gemeinsame Le-
bensbedingungen und als Grundlage für Erkenntnis und Ent-
wicklung eigener und gemeinsamer Interessen und Bedürfnis-
se. Dies ist aus unserer Sicht notwendige Voraussetzung für
gesellschaftsveränderndes Handeln.

Bildung und Schule:

„... damit man später ’n Job hat und Geld verdient ... und
nicht auf der Straße landet ...“ (ehemaliger Schüler des Pro-
jekts „Die 2. Chance!“)
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In humanistischer Tradition wird Bildung begriffen als ein
steter Prozess, in dem sich durch zwischenmenschlichen
Austausch die Aneignung der Welt- und Selbstverhältnisse
realisiert. Bildung ist demnach nur denkbar, wenn der
Mensch als Subjekt verstanden wird, ein dialogisches Mit-
einander gegeben ist und dieses frei von bevormundenden
Zweckanforderungen ist. Bildung entsteht durch gemeinsa-
mes Handeln, ist gemeinsames Weltverstehen, -aneignen
und -verändern. Diesem Ideal folgend sollte die ge-
sellschaftliche Institution Schule das Recht auf
Bildung für alle verwirklichen, mit dem
Ziel, für eine gute und gerechte Gesell-
schaft  zu  wirken.  Dieses  humanisti-
sche Ideal wurde zunehmend durch
eine technokratisch-ökonomisti-
sche Weltsicht ersetzt, in der
Schule vor allem für die gesell-
schaftliche Arbeitsteilung und
deren ökonomische Entwick-
lung nützliche Menschen pro-
duzieren sollte. Darauf aufbau-
end lautet die öffentliche, fach-
liche und politische Erwar-
tung, dass Schule als ‚gesamt-
ökonomischer
Produktionsfaktor‘ die beste-
hende Gesellschaftsordnung ge-
währleisten und als ‚individueller
Sozialfaktor‘ künftige Konsum-
möglichkeiten erhöhen und letztlich
den gesellschaftlichen Status bestim-
men solle.

Der aktuelle Ruf nach mehr ‚Bildungschancen‘
wirkt unter diesen Voraussetzungen als Verstärkung
der geforderten Anpassungsleistung der Subjekte. Bildung
verkommt darin zu einer in ‚verdienten‘ Abschlüssen ge-
messenen ‚Leistung‘, die als ‚Währung‘ auf dem kapitalisti-
schen Markt fungiert. In dieser Leistungserbringungslogik
ist Bildung nämlich dann ‚gerecht‘, wenn sie ‚Chancen‘ bie-
tet an diesem Markt bestehen zu können bzw. den Markt
aufrechtzuerhalten. Welche gesellschaftlichen Ursachen
oder subjektiven Gründe es für das Nichtwahrnehmen dieser
‚Chancen‘ oder den Widerstand dagegen gibt, wird in die-
sem Zusammenhang nicht thematisiert und wirkt eben als
individuelles Stigma. In der Verwertungslogik erscheinen
Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht als mündige
Subjekte, die sich bilden und denen man dafür gute Bedin-
gungen schaffen muss, sondern als zu bildende Objekte, die
aktiviert werden müssen, um in den bestehenden Bedingun-
gen zu funktionieren.

Sobald Bildung durch Schulbildung ersetzt und vor allem
als Belehrung verstanden wird, wird der Prozess der Selbst-
und Weltaneignung verhindert. Klaus Holzkamp legt ein-
drücklich dar, wie in Schule Lernen mit Lehren gleichge-
setzt wird und damit zur „Verwahrlosung“ von Bildung bei-
trägt (Holzkamp 1993). Die tradierte Lehrer-Schüler-Inter-

aktion zwischen Wissendem und Unwissendem bestimme
die sozialen Beziehungen, Schüler fügten sich „vernünfti-
gerweise“ den bestehenden Regularien und müssten den
Eindruck gewinnen, dass das Lernen bzw. das Aneignen von
Wissen etwas ist, das ihnen äußerlich mit mehr oder weniger
Zwang aufgenötigt werden müsse. Nicht das gemeinsame
Interesse am Lerngegenstand, sondern das Bemühen um
eine positive Bewertung von Seiten des Lehrpersonals sei

hierbei bestimmend. Ein umfassend „schulgebildeter“
Mensch sei demnach nur Produkt dessen, „was

andere sich für ihn als wissens- und kön-
nenswert ausgedacht haben, ein von der

Schuldisziplin ‚verfertigtes‘ Bildungs-
monster, dessen ‚Bildung‘ sich

zwangsläufig dadurch aufhebt,
dass sie nicht die seine ist“.
(Holzkamp 1993: 396)

Die ökonomisch motivierte
Schule und ihr Belehrungscha-
rakter münden in systemati-
scher Disziplinierung aller an
Schule beteiligten Subjekte.
Schule teilt als vermeintlicher
Garant formaler Gerechtigkeit
Lebenschancen zu, die nicht als

Ergebnis unterschiedlicher Ent-
wicklungsmöglichkeiten, sondern

als objektiv notwendige Konse-
quenz aus exakt messbaren Unter-

schieden im Leistungsniveau erschei-
nen. Sie trägt so zur Verschleierung und

Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Un-
gleichheit bei. Folge der sich in den schulischen

Regularien niederschlagenden allumfassenden perma-
nenten schulischen Disziplinierung und Bewertung ist, dass
das eigentliche Lernsubjekt mit seinen Interessen,
Bedürfnissen und Möglichkeiten in der Institution Schule
nicht auftaucht.

Bei genauem Betrachten der aktuellen Schulgesetzgebung
bestätigt sich der enorme Unterschied zwischen allgemeinen
Bildungszielen und der selektierenden, bildungsverhindern-
den Schulpraxis: Alle Regularien der schulischen Gesetzge-
bung und ihre Auswirkungen stehen in deutlichem Wider-
spruch zu den die inhaltliche Ausrichtung des Schulwesens
bestimmenden Paragraphen 1, 2 und 3 des HmbSG, die u.a.
das Recht auf eine den eigenen „Fähigkeiten und Neigun-
gen“ entsprechende Bildung, die Befähigung zu „Toleranz,
Gerechtigkeit, Solidarität und Humanität“ und die Stärkung
von „Selbstständigkeit, Urteilsfähigkeit, Kooperations-,
Kommunikations- und Konfliktfähigkeit sowie der Fähig-
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keit, verantwortlich Entscheidungen zu treffen“ proklamie-
ren und „ein größtmögliches Maß an Mitgestaltung von Un-
terricht und Erziehung“ versprechen.

Es sei deutlich gesagt, dass die schulischen Rahmenbedin-
gungen und die mit ihnen verbundenen Absichten und Aus-
wirkungen von den jeweils Agierenden in den Institutionen
nicht widerspruchsfrei umgesetzt werden. Überwiegend
sind die Folgen schulischer Disziplinierung von den in
Schule Agierenden nicht intendiert, nicht bekannt oder aber
werden aktiv kritisiert. Trotzdem wirken schulische Rah-
menbedingungen auf alle, die sich in diesen Institutionen be-
wegen: auf Schüler und Eltern zwangsweise, auf die Schul-
administration, Lehrkräfte und Sozialpädagogen, die sich in
ihrer Berufswahl für diesen Arbeitsort entschieden haben.
Um etwas verändern zu können, müssen sie in ihren Auswir-
kungen offen und deutlich thematisiert werden. Da aber die
meisten Menschen ‚Schule‘ so kennen wie sie derzeit prakti-
ziert wird und deren Leistungsanspruch und Anpassungser-
wartung in ihre Welt- und Selbstsicht integriert haben, ist es
schwer diese Strukturen zu hinterfragen, ohne die eigene
Anpassungssozialisation in den Blick zu nehmen. Am we-
nigsten trauen sich diejenigen, die an bzw. in der Institution
Schule scheiterten, Kritik zu äußern. Hier wirkt die Sorge,
dass das Scheitern als individuelles Leistungsversagen be-
griffen werden könnte, bzw. die subjektive Verinnerlichung
der hegemonialen Leistungsversager-Auffassung.

Die Soziale Arbeit kann nach humanistischem Bildungsbegriff
eindeutig als Bildungsinstitution bezeichnet werden und ver-
steht sich seit Beginn der öffentlichen Bildungsdebatte im 21.
Jahrhundert zunehmend wieder selbst in diesem Sinne. Proble-
matisch ist, dass auch in sozialpädagogischen Kon-
zepten häufig Schulbildung mit Bildung
gleichgesetzt wird und sogenannte
qualifizierende Maßnahmen ange-
boten werden, die an die hege-
monialen Bildungsvorstel-
lungen anknüpfen. Gängige
Begrifflichkeiten und Me-
thoden der Jugendhilfe in
diesem Zusammenhang
sind beispielsweise Be-
werbungstrainings, be-
rufsvorbereitende Maß-
nahmen, Lerncoaching,
Coolness- und Kompe-
tenztrainings und Hausauf-
gabenbetreuung oder Pausen-
gestaltung.

Obwohl sich mittlerweile die Meinung durchgesetzt hat,
dass Jugendhilfe und Schule gleichwertige (Bildungs- und
Sozialisations-) Partner auf „Augenhöhe“ seien und nur eine
strukturell verankerte Kooperation eine möglichst umfas-
sende Bildungsentwicklung fördern könne (u.a. die Hand-
lungsempfehlung der AGJ 2006), verbleiben die meisten
Angebote in der Praxis auf Einzelarrangements, innerhalb
derer die Jugendhilfe sich mehr als Dienstleister für die
Schule denn als Kooperationspartner hervortut. Kritiker die-
ser formalisierten Bildung neigen oftmals dazu, eine Abkehr
jeglicher Bildungsbestrebungen für die Soziale Arbeit zu fa-
vorisieren, um sich mit dem System Schule und dortiger
schlechter Bedingungen nicht gemein machen zu müssen.
Somit unterstützt auch die Soziale Arbeit die Vorstellung,
Bildung sei in erster Linie formale Schulbildung, die von in-
formeller und formaler Bildung zwar ergänzt werde, deren
formale Struktur und bestehender Erwerb aber nicht zur Dis-
kussion stehe (u.a. Thiersch 2002). Bildung wird zwar als
Aufgabe Sozialer Arbeit anerkannt, mit der funktionalen
Aufteilung und einer fehlenden übergreifenden Definition
des eigenen Bildungsauftrages trotzdem überwiegend in den
Verantwortungsbereich der Institution Schule zurückgege-
ben.

Schulverweigerung

„Tja, was soll ich sagen, ist halt unterschiedlich, manche
vielleicht, weil sie die ganze Zeit gemobbt werden, gehen sie
dann nicht zur Schule, weil sie sich nicht trauen, dann gibt’s
diese Leute, die Drogen nehmen, die rutschen total ab, die
ha‘m auf gar nichts Bock und dann halt so andere Leute, die
halt falsche Freunde haben, die sagen dann zum Beispiel, ja,
lass ma‘ jetzt chillen gehen oder rausgehen, scheiss ma‘ auf
die Schule, naja und dadurch passiert so was.“ (Schülerin
des Projekts „Die 2. Chance!“)

Folge der sich in den formalen und strukturellen Schulregu-
larien niederschlagenden allumfassenden per-

manenten schulischen Disziplinierung
und Bewertung ist, dass das eigentli-

che Lernsubjekt mit seinen Inter-
essen, Bedürfnissen und Mög-

lichkeiten in der Institution
Schule nicht auftaucht.
Die Schulwirklichkeit
vom Standpunkt des
Lernsubjekts lässt sich
vor allem in den inter-
personellen Beziehun-
gen innerhalb der Insti-
tution aufzeigen. Die

Lehrer-Schüler-Interakti-
on bestimmt die sozialen

Beziehungen. Schüler fügen
sich vernünftigerweise den be-

stehenden Regularien und müssen
den Eindruck gewinnen, dass das Ler-
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nen bzw. das Aneignen von Wissen etwas ist, das ihnen äu-
ßerlich mit mehr oder weniger Zwang aufgenötigt werden
muss. Nicht das Interesse am Lerngegenstand, sondern das
Bemühen um eine positive Bewertung von Seiten des Lehr-
personals ist hierbei bestimmend. Zwei Parteien, Schu-
le/Lehrer und Klasse/Schüler stehen sich dauerhaft gegen-
über und versuchen sich gegenseitig zu manipulieren, auf
die Schliche zu kommen und auszutricksen. Auch unterein-
ander bestimmt die Schuldisziplin das soziale Verhältnis der
Schüler. Sie übernehmen die schulischen Bewertungszu-
schreibungen in ihrer Selbst- und Fremdsicht und stehen in
Konkurrenz zueinander im Bemühen um das individuelle
Davon- bzw. Weiterkommen.

Schulverweigerung ist eine Antwort auf diese schuldiszipli-
narisch festgelegte soziale Interaktion. Allerdings werden
die aus diesen schulstrukturellen Festlegungen resultieren-
den Probleme stets individualisiert gedeutet: Lehrer, Eltern
und insbesondere Schüler „versagen“, nicht aber die die
Freude am Lernen/Lehrer austreibende, Unter-
werfung und Folgsamkeit nahelegende, so-
ziale Beziehungen deformierende Schul-
disziplin. Als Hauptgrund für Schulver-
weigerung wird daher Angst angege-
ben. Angst vor Lehrern, Eltern,
Schulversagen oder den Mitschü-
lern. Schulverweigerndes Ver-
halten sollte aus unserer Sicht
als Indikator verstanden wer-
den für Probleme, für die den
verweigernden Kindern und
Jugendlichen keine anderen
Lösungen möglich scheinen.
Die Bedingungen, in denen
die Verweigerung schulischer
Anforderungen subjektiv sinn-
voll ist, müssen thematisiert
werden.

Schulverweigernde Jugendliche
sind keine Bildungsverweigerer. Aus
ihrer Sicht macht es keinen Sinn sich un-
ter enormem Druck spezifisches Wissen
und bestimmte Verhaltensweisen anzueignen,
da sie von deren „Mehrwert“ meist per se ausge-
schlossen sind. Die biographische Erfahrung von gesell-
schaftlichem Ausschluss lässt sich schwer in einer Schule
ertragen, die die bürgerliche Mitte und deren Leistungsidea-
le reproduziert. Die fehlende Anerkennung der eigenen Le-
bensrealität und individuellen Bildungsziele lässt sich mit
einer möglichst umfassenden Verweigerung von Schule
scheinbar gut beantworten.

Aufmerksamkeit für ihre Auffassungen und Fähigkeiten er-
hielten schulverweigernde Jugendliche in der Regel nur im
negativen Sinn für ihr unangepasstes Verhalten. Alle Ju-
gendlichen sind allerdings erreichbar, wenn man ihnen
Wertschätzung, Anerkennung und echtes Interesse an ihrer
Person entgegenbringt. Die Artikulation ihrer tatsächlichen
Interessen und Bedürfnisse wird allerdings durch die eigene
Reproduktion der schulischen Normalitätserwartungen er-
schwert. In Erstgesprächen zur Aufnahme in das Projekt
„Die 2. Chance!“ gaben viele bspw. „bessere Noten, ruhiger
werden, Mathe lernen, pünktlich kommen“ als ihr Interesse
an. Fast alle wollen so schnell als möglich in ‘ihre’ Schule

zurück.

Forschungsergebnisse

Im Rahmen unseres Forschungs-
projekts haben wir vier identische
Leitfadeninterviews mit jeweils
zwei Experten (Schulleitung,
Lehrkraft) und zwei Schülern
(aktuelle „2. Chance!“-Schüle-
rin und ehemaliger „2. Chan-
ce!“-Schüler) geführt. In der
Interviewanalyse bestätigte
sich, dass alle Interviewten die
herrschende Funktion von
Schule reproduzieren und

gleichzeitig ein negatives Erle-
ben der eigenen Schulwirklich-

keit beschreiben.

Die Experten können aufgrund ihres
Wissens um einen verallgemeinerbaren

Bildungsauftrag und größerer strukturel-
ler Gestaltungs- und Beteiligungsmöglich-

keiten eine ausgleichende Praxis verwirklichen.
So setzte die Lehrkraft innerschulisch stark auf kollegiale
Kooperation und engagierte sich auch in außerschulischen
Bildungsnetzwerken. Der Schulleiter kompensierte negati-
ve Auswirkungen der Rahmenbedingungen durch intensi-
ve Organisation möglichst günstiger Bedingungen vor
Ort. Hierfür betreiben beide immensen persönlichen Auf-
wand, der weit über die vorgesehene Lehrerarbeitszeit
hinausgeht.

Die interviewten Schüler sind der Schuldisziplin ohne das
Wissen um Alternativen scheinbar machtlos ausgeliefert.
Sie reproduzieren diese und verstärken dadurch ihren Lei-
densdruck. Dies’ sorgt dafür, dass sie sich als von der Norm
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abweichend und ausgeschlossen erleben und so auch
wahrgenommen werden.

In beiden Schülerschilderungen erscheint Schule als
„Black-Box“, in die man reingeht, Aufgaben zu erledigen
hat und wieder rauskommt:

„... Schule ist halt so’n Ort, wo man so hinkommt, wo man
eigentlich was lernen sollte, ..., man kommt her, macht’n
paar Aufgaben, geht man raus, oder so.“ (Schülerin der „2.
Chance!“)

„Der Schulalltag ist eigentlich ganz okay, in den Pausen ge-
hen wir immer alle zusammen zum Kiosk…gehen dann raus,
spielen Fußball, im Unterricht lernen wir, und Hausaufga-
ben dann eben.“ (ehemaliger Schüler der „2. Chance!“)

Hierin verdeutlicht sich die von den Schülern erlebte Fremd-
bestimmung im Schulalltag, insbesondere im Unterricht, der
durch von außen gesetzte Aufgaben bestimmt
ist, die mit dem Schülersubjekt selbst
nichts zu tun haben.

Beide Schüler beschreiben
eine positive Praxis in der
„2. Chance!“ und fühlen
sich als Personen wahr-
genommen und betei-
ligt, allerdings überla-
gert die herrschende
Konzeption von Schule
und vorgesehenen
Schulverläufen dieses
positive Empfinden, wes-
halb sie den Wunsch zur
Normalität – also in die Schu-
le –zurückzukehren äußern. Die
Teilnahme am Projekt „Die
2. Chance!“ wird als Ausschluss aus der
Schulnormalität erlebt:

„S: Na also halt in der normalen Schule, hat man halt mehr
Unterrichtstunden, sieben bis acht Stunden am Tag, ähm, da
gibt’s jetzt sowas nicht wie Fußball spielen oder jetzt so ein-
fach chillen, da muss man halt richtig den Unterricht mitma-
chen, was hier halt so anders is‘. Wo ich finde, wir sollten
das hier auch so machen, damit wir das halt wieder lernen,
um in die normale Schule zu kommen.
I: Da willst Du wieder hin?
S: Naja, es geht so…“
(Schülerin der „2. Chance!“ – S = Schülerin, I=Interviewer)

„Ähm ja. Man verweigert die Schule, weil man dann wahr-
scheinlich gemobbt worden ist und Angst hatte in die Schule
zu gehen oder ... oft geschlagen worden ist ... ähm keine
Freunde gefunden hat. Auch nicht in der Schule akzeptiert
wurde ... ähm ja ... schlechte Noten. Und ja die 2. Chance ist,
da ist es halt zum Wiedereinstieg damit man auch mal wie-
der in die richtige Schule kommt. Da lernt man auch was. Ja
ähm. In der 2. Chance kannst du auch Freunde finden ...“
(Schüler der „2. Chance!“)

Soziale Beziehungen und Interessenorientierung werden in
der Normalität der „richtigen“ Schule nicht als ‚Währung‘
akzeptiert. Sie können deshalb nicht als notwendiges Verän-
derungselement in die Schule übertragen werden. Fest inter-

nalisiert ist: der Schüler hat sich den Leistungs-
erwartungen von Schule anzupassen,

nicht die Schule den Interessen und
Bedürfnissen der Schüler. Wer

nicht mitmacht wird ausge-
schlossen, hat selber Schuld

und muss sich eben
bessern, um wieder
aufgenommen zu
werden.

Die Experten hingegen
können die „2. Chan-
ce!“ nicht als Schulaus-

schluss wahrnehmen,
weil das Projekt ihr Ver-

such ist, in der Praxis schul-
strukturellen Ausschluss zu

kompensieren:

„Also wir als Schule [betont] ... ähm ... be-
strafen ... in Anführungsstrichen, per Ordnungsmaß-

nahme Schüler mit Schulausschluss ... Das ist keine Lösung!

[...] Auf die 2. Chance äh...hab’ ich wirklich verdrängt auch
teilweise, weil es für mich kein ... Schulausschluss ist.“
(Stellvertretender Schulleiter)

Im Experten-Fokus steht, dass der einzelne Schüler mit
Projektaufnahme eine Chance bekäme, die eigenen
Schwierigkeiten aufzuarbeiten, Zuwendung und Anerken-
nung zu erfahren, sowie die Ursachen für das schulverwei-
gernde Handeln zu klären. Im blinden Fleck der Experten
bleibt die politisch gewollte Selektionsfunktion von Schu-
le, die mitursächlich für die verweigernde Schülerhaltung
ist und die 2.Chance-Schüler die Projektteilnahme als Aus-
schluss aus der Normalität erfahren lässt. Sie individuali-
sieren somit den strukturellen Ausschluss, den sie eigent-
lich zu vermeiden suchen, indem sie Teilhabe bzw. Beteili-
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gung von Schülern in ein Projekt verlagern, statt sie als Ex-
perten an der Er- und Behebung des Gesamtproblems zu
begreifen.

Unsere abschließende Interviewfrage nach einer
„Wunsch-Schule“ stellte für alle eine unerwartete Heraus-
forderung dar, die aber positiv aufgegriffen wurde. Allen ge-
meinsam war, dass sie die jeweils eigene, positiv erlebte Pra-
xis in ihrer Wunschschule zu verallgemeinern suchten, mit
dem jeweiligen Schwerpunkt darauf erlebte bzw. antizipier-
te Ausgrenzungserfahrungen zu vermeiden. Die Schüler
wünschten sich eine Schule als einen sozialen Raum, der
ohne Prüfungsdruck auf ein selbstbestimmtes Leben vorbe-
reitet, spätere Anfangszeiten, kleinere Klassen und längere
Pausen, um Schule ohne Ausgrenzung und als sozialen
Raum zu ermöglichen.

Die Experten wünschten, dass gemeinsames Lernen Chan-
cen für alle realisieren solle bzw. entwickelten eine Schule
als Lebensort, der ohne permanente Disziplinie-
rungsmaßnahmen unter Beteiligung aller die
Interessen und Bedürfnisse der Einzelnen
als Ausgangspunkt für den gemeinsa-
men Wissenserwerb nehme. Sehr be-
zeichnend war, dass der Schulleiter,
der in seiner Schulalltagspraxis
zwar am meisten zur Aufrechter-
haltung hegemonialer Schuldis-
ziplin beiträgt, in seiner Ant-
wort zur Wunsch-Schule diese
am radikalsten in Frage stellte:
„Ich würde die ganze Schul-
landschaft umschmeißen!“

Als gemeinsames übergreifen-
des Thema konnten wir das An-
liegen nach größerer Teilhabe
und praktischem Lebensbezug
von Schule ausmachen. Es ging
bei jeder genannten Idee um die Fra-
ge, wie möglichst alle Akteure ihre In-
teressen in Schule einbringen könnten
und wie gemeinsame Erfahrungen ge-
macht und geteilt werden können. Zusammen-
fassend ging es um den Wunsch, Schule als einen
Ort zu erleben, an dem man sich wohlfühlt und mit anderen
im Austausch ist. Keiner kam auf die Idee, Schule als Ort zu
konzipieren, an dem jeder möglichst viel Leistung zeigen
und sich möglichst viel spezifisches, verwertbares Fachwis-
sen aneignen solle. Die konzipierte „Wunsch-Schule“ steht
für Kooperation statt für Konkurrenz.

Handlungsfähigkeit und Verfügung

Unsere Ausgangsthese, dass in institutionalisierten Bil-
dungsprozessen strukturelle Ausschließung stattfindet, hat
sich in unserer Interviewanalyse bestätigt. Alle Beteiligten
sind davon betroffen, wie sich aus ihren Schilderungen ne-
gativen Erlebens herauslesen lässt. Die durch die Schuldis-
ziplin vermittelte Interaktion bestimmt die sozialen Bezie-
hungen im Schulalltag; alle, die in diesem lehren, lernen, or-
ganisieren und (über-)leben müssen, reproduzieren notwen-
digerweise schulische Disziplinierung. Dies wurde von kei-
nem expliziert als allgemeine Kritik am schulischen Ge-
samtzusammenhang, da alle die Schuldisziplin als unverän-
derbar wahrnehmen. Stattdessen entwickeln alle jeweils
individuelle Strategien des Umgangs, um die Auswirkungen
der ausgrenzenden Praxis zu mildern.

Schüler sind der Schule mehr fremdbestimmt ausgeliefert
als die Experten, die über kulturelles und soziales Kapital
verfügen und auf alternierende Wissensbestände zurück-
greifen können, die ihnen ermöglichen das Herrschende zu
hinterfragen. Trotzdem handeln alle eher restriktiv, da sie je-
weils individuell nur um den pragmatischen Widerspruchs-

ausgleich bemüht sind. Werden sie allerdings ausdrück-
lich zur Beteiligung aufgefordert, können alle aus

der eigenen Praxis verallgemeinerte Forde-
rungen für die Erweiterung der eigenen

und gemeinsamen Handlungsfähigkeit
stellen.

Auch in der überwiegend restrik-
tiven Reproduktion des Beste-
henden konnten wir eine Art
„erlebtes Wissen“ ausmachen,
das in dem gemeinsamen Inter-
esse an der Gestaltung der ei-
genen Lebensbedingungen ge-
gen die gefühlten Einschrän-
kungen besteht. Die genannten
Vorschläge für eine Wunsch-
schule zielten durchweg auf die

Gestaltung besserer Rahmenbe-
dingungen für alle Beteiligten.

Die Realisierung dieser Vorschlä-
ge würde bereits einen partizipativen

Fortschritt bedeuten.

Unsere Vermutung, dass echte Teilhabe,
die auf die kollektive Selbstbestimmung hin-

sichtlich der Gestaltung gemeinsamer Lebensbedin-
gungen zielt, sich wesentlich in der intersubjektiven Praxis
erwirken lässt, hat sich bestätigt. Teilhabe wird in der Pra-
xis erlebt und kann nicht in schriftliche Absichtsbekundun-
gen oder in fixierten Gremien und Funktionen proklamiert
und vorgeschützt werden. Die Akteure vor Ort nehmen
Ausschluss sensibel wahr und wünschen sich eine Praxis
der Teilhabe, die allgegenwärtig im täglichen Umgang mit-
einander zu spüren und nicht an bestimmte Rollen gebun-
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den ist. Ausschließende Strukturen
werden erst umfassend gesehen
werden können, wenn Schüler
und Fachkräfte diese ge-
meinsam kritisch betrach-
ten und bewerten. Schul-
strukturen, die gegen
eine kooperative Praxis
ausgerichtet sind bzw.
diese verhindern, kön-
nen erst kritisch reflek-
tiert und verändert wer-
den, wenn Teilhabeer-
fahrungen praktisch er-
fahrbar werden.

Die interpersonellen Beziehun-
gen sind durch die schulstrukturel-
le Disziplinierung bestimmt. Diese
wiederum ist durch gesellschaftspolitisch
hegemoniale Funktionszuschreibungen an Schule be-
dingt. Die kritische Auseinandersetzung mit der schuli-
schen Selektions- und Rangzuweisungsfunktion ist not-
wendig, um in der Schule soziale Beziehungen zu schaffen,
die Lernen und Bildung tatsächlich kooperativ und im In-
teresse der Lernsubjekte ermöglichen. Dies’ wird nur über
das soziale Zusammenwirken aller in Schule Agierenden
realisiert werden können.

Die lernende Aneignung einer tatsächlich verfügungser-
weiternden Handlungsfähigkeit erfordert einen alternati-
ven kritischen Weltaufschluss, der es ermöglicht, das eige-
ne negative Erleben zu verstehen, dessen Ursachen zu er-
klären und verändernd zu handeln. Bereits die Eröffnung
von Beteiligungsmöglichkeiten hat offensichtliche Wir-
kungen auf das Erleben und die Praxis aller Beteiligten.
Eine Änderung interpersonaler Beziehungen innerhalb der
Schule käme einer erstrebenswerten Änderung der Funkti-
on der Schulinstitution in gesamtgesellschaftlicher Grö-
ßenordnung gleich.

Ohne ein von der Sozialen Arbeit politisch offensiv vertre-
tendes Bildungsverständnis als lernender Weltaufschluss in
Kritik an der herrschenden Verwertungsorientierung und ei-
ner kooperativen Veränderung seiner institutionalisierten

Praxis bleiben alle Bemühungen um
lernende Teilhabe im Bestehenden

verhaftet.

Eine genauere Erfor-
schung teilhabeorientier-
ter Wirkungsräume
steht aus, vor allem vor
dem Hintergrund aktu-
eller Schulreform- und
Sozialraumdebatten.

Anmerkung:

Der Beitrag basiert auf einem
Forschungsbericht, den die Auto-

rinnen im Rahmen ihres Masterstu-
diums an der Ev. Hochschule des Rau-

hen Hauses verfasst haben. Titel der For-
schungsarbeit ist: „Zur Produktion von Wir-

kungsräumen in institutionalisierten Bildungsprozessen
am Beispiel Schulverweigerung – Wie funktioniert gesellschaft-
licher Ausschluss durch die Institution Schule und wie können
Schüler sozialräumliche Teilhabe erwirken“.
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